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Nr . 25.

Frirdrichsdorf mrd Umgegend

ẑ riedrichsdorf i . T . , den 27 . März 1918.

Inseratgebührenr
Lokalinferate 15 Pf . die ein¬
spaltige Garnwndzeile; aus¬
wärtige 15Pf .die einspaltige
Petitzeile. Reklamen L0 Pf.

die Textzeile.

12 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachnng.

Eine Anzahl hiesiger Einwohner, insbe¬
sondere bezugsberechtigte alleinstehende Per-
sonen, haben die für sie bereitgestellten Holz,
mengen noch nicht bezahlt. Es muß an»
genommen werden, daß die Betreffenden auf
die Lieferung verzichten wollen, falls nicht
im Laufe dieser Woche der Betrag bezahlt
oder sichergestellt und über die Art der
Zahlungsweise bei der Stadtkasse eine ent¬
sprechende Erklärung abgegeben wird. Alles
Holz über das, trotz der wiederholten Auf¬
forderungen, in vorstehender Weise nicht ver-
fügt worden ist, wird bei der kommenden
Holzversteigerung mitversteigert. Verspätete
Anmeldungen und Zahlungen müssen zurück¬
gewiesen werden.

Frirdrichsdorf, den 27. März 1918.
Der Bürgermeister.

Foucar.
Bekanntmachung

vier deu Verkehr mit landwirtschaftlichen
Grundstücken.

Vom Id . März 1918.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3

des Gesetzes über die Ermächtigung des Bun¬
desrats zu wirtscbastlichcn Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

's r.
Die Auflassung eines Grundstücks, die

Bestellung eines dinglichen Rechtes zum Ge¬

nüsse der Erzeugnisse eines Grundstücks sowie
jede Vereinbarung, welche den Genuß der
Erzeugnisse oder die Verpflichtung zur Ueber-
eignung eines Grundstücks zum Gegenstand
hat, bedarf, wenn das Grundstück über fünf
Hektar groß ist, zu ihrer Wirksamkeit der
Genehmigung der zuständigen Behörde. Di»
Genehmigung kann auch unter Auflagenerteilt werden.

8 2.
Die Genehmigung ist nicht erforderlich

bei Rechtsgeschäften
1. des Reichs, eine? Bundesstaats , einer

Gemeinde oder einer anderen Körperschaft
oder Anstalt des öffentlichen Rechtes
oder einer vom Staate als gemeinnützig
anerkannten Vereinigung, die sich mit
innerer Kolonisation, Grundentschuldung
oder Einrichtung von Wohnungen befaßt;

2. zwischen Ehegatten oder Personen, die
untereinander in gerader Linie verwandt
oder verschwägert oder in der Seitenlinie
bis zum zweiten Grade verwandt sind;

3. die nach anderen Vorschriften der Ge> !
nehmigung durch den Landesherrn oder
eine Verwaltungsbehörde bedürfen und
diese erhalten haben;

4. bei denen die zuständige Behörde be¬
scheinigt, daß es einer Genehmigung
nicht bedarf.
Die Genehmigung darf nur versagt

werden, wenn das Grundstück zum Betriebe
der Land- oder Forstwirtschaft bestimmt ist
und wenn

1. durch die Ausführung de? Rechtsgeschäfts
die ordnungsmäßige Bewirtschaftungdes

Grundstück« zum Schaden der Volk»'
ernährung gefährdet erscheint oder

2. das zum Betriebe der Landwirtschaft be¬
stimmte Grundstück an jemanden über¬
lassen wird, der die Landwirtschaft nicht
im Hauptberuf auSübt oder früher aus-
geübt hat, oder

3. das Rechtsgeschäftsgeschäft zum Zwecke
oder in Ausführung einer unwirtschaft¬
lichen Zerschlagung des Grundstücks
erfolgt oder

4. durch die Ausführung deS Rechtsgeschäfts
di» Aufhebung der wirtschaftlichen Selb¬
ständigkeit eines landwirtschaftlichen Be¬
triebs durch Vereinigung mit einem
andern zu besorgen ist oder

5. die Uebereignung eines Grundstücks
unter Ausnutzung der Notlage des
Eigentümers zu unbilligen Bedingungen,
insbesondere einem erheblich hinter dem
Werte zurückbletbenden Preise erfolgen soll.

8 4.
Ist im Grundbuch auf Grund eines

\ nicht genehmigten Rechtsgeschäfts eine RechtS»
änberiyig eingetragen, so kann die zuständige
Behörde, falls nach ihrem Ermessen die Ge¬
nehmigung erforderlich war, das Grundbuch,
amt um die Eintragung eines Widerspruchs
ersuchen. § 54 Abs. 1 der Grundbuchordnung
bleibt unberührt.

Ein nach Abs. 1 eingetragener Wider¬
spruch ist zu löschen, wenn die zuständige
Behörde darum ersuch: oder wenn die Ge¬
nehmigung erteilt ist.

8 5.
Wird das Rechtsgeschäft nicht oder unter

Um des Uamens willen.
Roman von C. Dressel.

(Nachdruck Verboten.)
Ein heißes Aufschluchzen, das sich in

zitternden Seufzer verlor, und eS ward
Mll, unheimlich still.

®era„ume  Weile lag die Mädchengestalt
ii. lm  auf deu Knien, dann tauchte

hoch und schön. Sie konnte
^ verborgenen Dunkel lautlos

^ a ..te' unmöglich gewahren,
den j! Qnb als werde es ihr schwer,
Mal Z" verlassen, und noch ein-
veralimm.^ stehender Blick empor. Der
Gloriole um ^ ^ schein strahlte wie eine
Antlitz himmelwärts gewandtes
«M . . . Sttiofi 'V '11 ® e-
«Htm tint R-u, . uns out
-und -„ chön,n >°S ™ Meten
aus wie eint'r.ih 9̂ - Das Mädchen sah

«ni'N ich tm,„
Augen f(fiimtnDf+ ^ 1e großen, tiefblauen
Fülle weicken iE *no<*> tränenfeucht. Eine

jchi-nk, ®tiM . Ihre Ijül). ,Gewand. ttll2 fln  einfaches schwarzes

ken die ^ letzte Strahl , tiefer sau-
verließ die langsamen Schrittes

" maiestatische Erscheinung den Dom.

Ich sah das schöne, leidvolle Antlitz BearriceS
nicht wieder."

„Du kennst ihren Namen ?" rief Ulrike
bestürzt.

"Ja !" lächelte er noch wie träumend.
„Als sie entschwunven mar, sah ich ein feines
Tuch an ihrem Platze liegei . Ich hob es
neugierig auf und fand den schönen Namen
zierlich hineingestickt. Das ist alles, was ich
von ihr weiß; denn so eilig ich ihr auch folgte,
ich fand sie nicht wieder."

„Möchte das nie geschehen, Ralf ; glaube
mir, sie ist eine Schuldige."

„Eine Heilige, Ulrike," flammte er auf
Sie vermochte nichts zu eiwidern, da

Hedwig in diesem Mioment einirat und
Ulriken mitteilte, daß der Wagen, der sie nach
Erlenhof führen sollte, bereit sei.

„So lebe wohl, mein Ralf, " sagte nun
Ulrike. „Bon dem Vater habe ich Abschied
genommen, laß mich darüber schweigen.
Es ist hart, daß eine Rhoda im Vaterhanse
gleichsam geächtet ist. Es ist mir ein Trost,
daß wenigstens du mir bleibst."

Run reichte auch Hedwig dem jungen
Grafen freundlich die Hand. Er neigte sich
mit herzlichem Dankeswort über sie, die so viel
Tröstliches ans Rhoda gespendet, und so be¬
merkte er nicht das heiße Er ' öten, welches
Hedwigs süßes Gesicht in holder Verwirrung
überflog.

Harmlos wandte er sich wieder zu Ulrike,
um ihr noch seinen und des Doktors Besuch
in kürzester Zeit anzukündigen.

Diese aber zürnte ihm fast wegen der
Ruhe, mit der er sich von ihrer Gefährtin
trennte.

Am Wagen harrte Doktor Lorenz der
Damen. Er neigte sich vor Ulrike, die ihm
herzlich die Hand zum Abschiede bot. An¬
geregt durch das eben stattgefundene Gespräch
mit dem Bruder , forschte sie angelegentlich in
Ewalds geistvollen Zügen nach einem Aus¬
druck, der ein lebhafteres Interesse für Hedwig
bekundet hätte. Ec half soeben dem jungen
Mädchen ritterlich in den Wagen, doch seine
klaren Augen schauten sie nur in gleichmütiger
Freundlichkeit dabei an. Sollte sich Ralf
in dem Freunde getäuscht haben?

Der Wagen setzte sich in Bewegung.
Roch einmal zurücksehend, begegnete Ulrike
jetzt dem Blick des Arztes und jene Wärme
strahlte ihr nun daraus entgegen, die sie eben
vergeblich gesucht.

XIII.
Das gleichmäßiger gewordene Befinden

des Grafen Bernhard bedurfte der steten
ärztlichen Ueberwachung nicht mehr. Dokor
Ewald Lorenz konnte somit in seine Praxis
nach H. zurückkehren, und Ralf folgte ihm.
Er hatte ein Offizierspatent erhalten, sein



Auflagen genehmigt , so steht jedem Teile
binnen zwei Wochen seit der Bekanntmachung
der Entscheidung an ihn die Beschwerde zu;
die Entscheidung über die Beschwerde ist
endgültig . Soll die Genehmigung versagt
oder unter einer Auflage erleilt werden , so
sind beide Teile , soweit tunlich , zu Horen . j.

§ 6-
Die zuständige Behörde kann dem Eigen¬

tümer oder Besitzer von lebendem oder lolem
Inventar , das zu einem landwirtschaftlichen
Grundstück gehört oder sich auf ihm veftndet,
die Veräußerung oder die Entfernung des
Inventars oder einzelner Stücke von dem
Grundstück untersagen , wenn hierdurch die
ordnungsmäßige Bewirtschaftung des Grund¬
stück- zum Schaden der Bolksernährung ge-
fährdet werden würde . Gegen die Unter¬
suchung ist die Beschwerde zulässig . Die
Entscheidung über sie ist endgültig.

Die Vorschrift gilt nicht bei Maßregeln
tm Wege der Zwangsvollstreckung.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 50000 Mar ! oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft,

1. wer ohne die erforderliche Genehmigung
ein Grundstück aufläßt oder sich auflassen
läßt oder den Besitz eines Grundstücks
einem anderen überträgt oder von einem
anderen erwirbt;

2 . wer die bei Erteilung der Genehmigung
gemachten Auflagen nicht erfüllt:

3 . wer Inventar veräußert , entfernt oder
an sich bringt , wenn ein Verbot nach
8 6 vorliegt.
Ist die Handlung fahrlässig begangen,

so tritt Geldstrafe bis zu dreitausend Mk . ein.
§ 8.

Die Lande - zentralbehörden erlassen die
Bestimmungen zur Ausführung dieser Ver¬
ordnung ; sie bestimmen insbesondere , welch«
Behörde die zuständige Behörde und die Ver¬
waltungsbehörde im Sinne dieser Verord¬
nung ist.

Die Landeszentralbehörden bestimmen
für ihr Gebiet den Tag des Inkrafttretens
der 88 1 bis 7 dieser Verordnung , sie können
die Inkraftsetzung auf bestimnite Gebietsteile
und einzelne Bestimmungen beschränken und
zeitlich begrenzen ; sie können die GrundstückS-
größe abweichend vom 8 1 bestimmen und
die Vorschriften der Verordnung auf Berech¬
tigungen ausdehnen , für welche die auf
Grundstücke sich beziehenden Vorschriften gelten.

8 9.
Weitergehende landesrechtliche Bestim¬

mungen bleiben unberührt.

8 w.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage

der Verkündung in Kraft . Ter Bundcsrat
bestimmt den Zeitpunkt ihres Außerkraft¬
tretens.

Berlin,  den 15 . März 1918.
Der Reichskanzler.

I . V . : Wallraff.
Wird veröffentlicht.
Friedrichsdorf , den 27 . März 1918.

Der Bürgermeister.
F o u c a r.

Köppern , den 27 . März 1918.
Der Bürgermeister.

Winter.

Geld und Geld urch wieder Geld
Heißt ' s beini Kriegführ ' n in der Welt!
Würdig unf 'rer Waffentaten
Muß die Kriegsanleih'  geraten.

-V Karfrrktag.
ES ist Passionszeit für unser Volk . Aber

eS ist auch wahr , was dieser Tag : Reichs¬
tage gesagt wurde : Je opferreicher dir Zeck»
desto größer ist sie.

Es ist nicht leicht, die Bedeutung r»
Opfers zu erkennen . -

Hier scheiden sich Heldengeist und Hand,
lergeist . Der — Gott sei Dank selten gewor.
dene — Geist des krämerhaften Händlers
fragt nur : „Was habe ich davon ? ' Der Hel-

> dengeist fragt : „Was kann ich opfern ?* Und
j der Heldengeist ist es , der unser Doll hindurch
\ getragen hat.

Ob aus solcher Zeit ein neues Verstand«
nis für den Karfreitag erwächst , für das
größte Opfer , das gebracht worden ist. seil es
eine Weltgeschichte gibt?

Wir bekennen , daß der . der von keiner
Sünde wußte , sich für tms zur Sünde gemacht
hat . Der Sündlose nnterstelUe sich dem Ge¬
richt Gottes und erwirkte durch sein stellver¬
tretendes Opfer die Freisprechung derer , die
der Sünde verhaftet waren.

Es ist wahr , daß solche Gedanken dem
natürlichen Menschen schwer eiugehen . Auch
Nikodemus konnte beim Nachtgespräch mit
dem Herrn sich nicht finden in den Gedanken

; der Wiedergeburt.
Aber die Gedanken , die am leichtesten dem

Menschen eingehen , sind oft die seichtesten;
die tiefsten Gedanken bahnen sich sehr schwer
den Weg zu dem Herzen.

Vielleicht aber wird der ineerestiese Ge¬
danke von Christi stellvern eiender Gerechtig¬
keit jetzt in unserem Volk ein bereiteres Ohr
kirid̂ N

Wunsch bezüglich des haniloverscheii Regimelits
war genehmigt worden.

Schloß Rhoda , vor wenigen Monaten
noch der Schauplatz fröhliger Geselligkeil , lag
wieder öde und still , wie vor den Zeiten der
jetzigen Herrin.

Graf Bernhard , der kürzlich noch so
rüstige , elegante Lebemann , war zum krän¬
kelnden Greise geworden , der in seiner gelähm¬
ten Hilflosigkeit beständiger Pflege und liebe¬
voller Aufmerksamkeit bedurfte . Naturgemäß
fiel seiner jungen Gemahlin diese Aufgabe
zu , die sich derselben nicht allzu freudig unter¬
zog . Aber sie war einsichtsvoll genug , dem
kaum zurückgewounenen Gatten wenigstens
der Form nach die liebende , pflichtgetreue
Gattin zu erscheinen , wie bitter sie auch dem
Geschick grollte , das sie an den alten , kranken
Mann fesselte . Die Rolle einer Kranken¬
pflegerin hatte sie einst bei ihren Zukunfls-
plänen am wenigsten im Auge gehabt.

Der Preis , den sie gebracht , um Allein¬
herrscherin auf Rhoda zu werden , drückte sie
nun doch schwer . Sie war ja fast damit
eine Gefangene geworden und sann unabläs¬
sig , wie sie sich freier regen könne , ohne Graf
Rhoda zu erzürnen.

Einstweilen jedoch mußte sie sich in Ge¬
duld üben , sich mit dem Einfluß begnügen»
den sie auf den leidenden Gemahl besaß , der

reizbar war , daß er fast nur noch die Gegen¬

wart der angebeteten Frau und ihrer Kinder
zu ertragen vermochte und sich der Einladung
von Gästen hartnäckig widersetzte . Melanie
mußte sich in das stille , ernförmige Leben
fügen . -

Ralf gefiel sich ausnehmend in der freund¬
lichen Residenzstadt . Mit Ewald Lorenz
pflegte er den freundschaftlichsten Verkehr,
und in den Militärkreisen fand er dank seines
alten , klangvollen Ramens und seiner liebens¬
würdigen , vornehmen Erscheinung die beste
Aufnahme . Seine jugendfrische Persönlichkeil,
die keine Spur von Blasiertheit , sondern noch
eine fast naive Empiänglichkeit und beschei¬
denste Anspruchslosigkeit zeigte , machte ihn
bald zu einem bevorzugten Liebling der Ge¬
sellschaft.

Mit großer Vorliebe aber besuchte er
jene Kreise , in denen Doktor Lorenz ihn heimisch
gemacht halle , in denen die Ritter voni Geiste,
die Helden der Feder und das Genie herrsch¬
ten . Hier war es weniger seine aristokrati¬
sche Abstammung als die vielseitige Bildung
und die Lauterkeit der Gesinnung , die ihm
Freunde gewann.

Vornehmlich war es das angesehene Pa¬
trizierhaus des Großindustriellen Mannlvh,
welches ihn alt gern gesehenen und häufigen
Gast empfing.

Erich Mannloh , gehörte zu jenen Be¬
vorzugten , denen das Glück von Geburt an

~ Hunderttausende haben stellvertretend für
unser Volk auf dem Schlachtfeld geblutet , auch
Baltenblut ist bereits für uns geflossen . „Für
uns " sagte eines der herzwärmsten Gedichte,
das schon zu Anfang dieses Krieges durch un¬
ser Volk flog.

Alle aber , di « starben , ließen ein Leben,
das dem Tode früher oder später verfallen
wäre ; alle , die da fielen , so sehr ihre verklärte
Gestalt auch den Hinterbliebenen zum Segen
werden mag , waren doch der Sünde verhaftet.

Einer aber ist da , der von keiner Sünde
wußte . Und er unterstellte sich freiwillig dem
Strafgericht Gottes , nahm alle Marter des
Leibes und der Seele aul sich, bis zur uner¬
gründlichen Tiefe des S-ck-rries „Mein Gott,
mein Gott , warum hast du mich verlassen ".

Und dieser eine hac »»« das Herz ge¬
nommen . Worte hat er geredet — bald linde
dahin fließend , daß nie eines Menschen Lippen
holdseligere Worte einströmi sind, bald einem
Gebirgsstrom gleich eiiihcr donnernd , daß nie
herbere Worte ans eines Menschen Mund ge¬
kommen sind. Und seine Worte  trafen uns,
sind heute taufrisch wie vor fast zweitausend
Jahren , treffen ins Herz , verwunden und
heilen , richten und erquicken. Ihm beugen sich
die Größten , auch die , die der Krieg zu den
Größten gemacht , unsere Feldherren . Und er
beugt fick zu den schlichtesten. Nie hat ein
Mensch geredet wie dieser Mensch . Und seine
Worte  waren Taten , und seine Worte  nir-
spracken den Taten . Er setzte sich selbst ein fiir
sein Wort , er ließ sich kreuzigen für seine Lehre.
Sein Ja war ja . sein Nein war nein , und
Millionen bezeugten es ihm , daß er in Wahr¬
heit rufen kann : „Kommt her zu mir alle , die
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch n*
qrücken" . Er allein gibt dem inneren Leben
Geradheit — denn er gibt Vergeoung der
Sünden , auch Dir und mir . Er gib : Flügel
der Freude , er gibt Halt im Schmerz.

'Im Blick auf ihn . sind Tausende srcudig
in den Tod gegangen . An ihn halten sich i-? r
unsere Flandcrnkämpser in bitterster Todes-
« --t An ihn hält sich, wer in unserem Voll
noch beten kann , in dieser Passiouszeil unseres
Kolkes.

Im Kreuz ist Heil ! *-
U >. . v . Reinüard  Mumm . M . d. R.

-) Auszeichnung.
Foucar , hier , wurde
KriegShilfe verliehen.
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Lokales.
Friedrichsdorf , den tl.  März 1918.
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e ) Keine unnötigen Bahnfahrten zu Astern.
Da alle verfügbaren Betriebsmittel nach wie
vor in erster Linie für Heereszwecke und den
Güterverkehr beansprucht werden , kann die Alle di
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gelächelt und in allen Lebenslagen treu ge¬
blieben war . Aus wohlhabendem , angesehe¬
nem Bürgerhause stammend , hatte ihn sein
Baker zum Nachfolger seines bedeutenden
Großhandels ausersehen , ohne jedoch del
hervorragend begabten Sohnes Neigung für
Wissenschaft und schöne Künste zu beschränken.
Demgemäß war ihm eine sorgfältige Aus¬
bildung geworden , und er hatte selbst einige
Semester hindurch Universitätsstudien betrie¬
ben , ohne dabei einen anderen Zweck itf
Auge zu haben , als eben seinem Wissend
dränge zu genügen . Ohne Widerstand sie¬
delte er später von der Universität in dai
Kontor seines Vaters über , denn er war z»
innig überzeugt von der Macht des Geldes
und wußte , daß sein hachsbegender Ehrgeij
von dem goldnen Boden des reichen Kauf'
mannshauses aus wohl eher zu Macht un»
Ansehen gelangen werde , alß von dem müh' I
sam zu erklimmenden Behrstuhle der Univer¬
sität . Der Neigung für die Wissenschaft blie"
er jedoch getreu , sie wurde sein Steckenpfew-

Bei dem früzeitigen Tode seines Vaters
fiel ihm ein reiches Erbe zu , welche - er durch
die Wahl einer sehr vermögenden Frau noch'
beträchtlich vermehrte und somit seinen @4
schäftsverbindungen die weiteste Ausdehnung j
ermöglichte.
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Visenbahnverwaltung keine besonderen Vor-
Lürunaen für den Personenverkehr zu Ostern
»reffen Alle unnötigen Reisen zu Ostern
»niissen deshalb unterbleiben zumal mit Un¬
erträglichkeitenaller Art zu rechnen ist.
7 1) Aus amtliche» Bekanutmachusgen. Am
yg März 1918 ist eine Bekanntmachung Nr.
W 8/1. 18. K. R. A. in Kraft getreten, durch
Kelche die Beschlagnahme, Enteignung und
Meldepflicht von Einrichtungsgegenständen
kus Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel Nickel-
«eastrungen, Aluminium und Zinn verfügt
kvird ' Die Beschlagnahme und Enteignung
-erstreckt sich auf bewegliche und eingebaute
Gegenstände mannigfaltigster Art in Häusern,

»Wohn- und Geschäftsräumen, an Beförder¬
ungsmittelnu.dgl.;die betroffenen Gegenstände
ffind im § 3 der Bekanntmachung namentlich
mufgeführt. Das Eigentum an den der Ent¬
eignung unterworfenen Gegenständen geht
auf Grund der Bekanntmachung ohne beson¬
dere Benachrichtigung der betroffenen Perso-

"nen auf den Reichsmilitärfiskus über. Be¬
schlagnahmt find außer den namentlich auf-
»geführten Gegenständen auch alle übrigen
^gebrauchten und ungebrauchten Zinngegen-
»stände, ohne Rücksicht auf Beschaffenheit und

tatsächliche Verwendung einschließlich Zier-
■gegenständen aller Art, Kunstgegenständen,
I Schau- und Sammlungsstücken. Die Ent-
' eignung erstreckt sich jedoch nur auf die nament¬

lich aufgeführten Gegenstände. Die Bekannt¬
machung enthält verschiedene Ansnahmebe-
sstimmungen von der Beschlagnahme und
Enteignung. Unter diesen Ausnahmebestim¬
mungen ist besonders hervorzuheben, daß
Gegenstände, die zur gewerbsmäßigen Ber-
Lußerung oder Verarbeitung bestimmt sind,
nur unter die Beschlagnahme, nicht aber unter

I Enteignung fallen,und daß solche ent-

neten Gegenstände, für welche durch einen
i der Landeszentralbehörde anerkannten
chverständigen ein besonderer Wissenschaft¬
er, künstlerischer oder kunstgewerblicher
rt festgestellt wird, auf Antrag von der
teignung befreit werden können. Des
lernt werden durch die Bekanntmachung
Beschaffung von Ersatzstücken für gewisse

entbehrliche Gegenstände und der Ausbau
her Gegenstände, die vom Besitzer selbst
>t zur Ablieferung freigemacht werden
neu, geregelt. Endlich werden die Ueber-
»mepreise für die enteigneten Gegenstände

festgesetzt und die bisherigen Preisbestim¬
mungen auf Grund früherer Bietallmobil¬
machung-Bekanntmachungen vereinfacht und
zusammengefaßt. Der Wortlaut der Bekannt-
niachung ist im Kreisvlatt und bei den kom¬
munalen Metallsammelstellen einzusehen.

[] Zusammenstellung von Gesetzen, Bekannt-
machniigcn und Verfügungen. Die nach dem
Stande vom 1. Januar 1918 neubearbeitete j
Zusammenstellung von Gesetzen, Bekannt- l
machungen und Verfügungen betreffend Kriegs¬
rohstoffe, nebst deren Nachträgen, Ausführungs¬
bestimmungen und Erläuterungen ist er¬
schienen und gegen Einsendung von Mk. 1.—
bei den zuständigen Kriegsamtsstellen (mit
Ausnahme von Metz, Düsseldorf, und der
Kriegsamtnebenstellen) erhältlich. 2Iu§ dieser
Zusammenstellung ist ersichtlich, welche Be¬
kanntmachungen usw. für die einzelnen Roh¬
stoffe, die zur Sicherstellung des Kriegsbedarfs
erforderlich sind, Geltung haben. Sie enthält
auch die Angaben, von welcher Stelle Ab¬
drucke von erlassenen Bekanntmachungenusw.
angefordcrt werden können. Zu dieser Zu-
sammenstellung werden im Laufe des Jahres
1918 in Zwischenräumen von 2 zu 2 Monaten,
Ergänzungsblätter herausgegeben werden,
deren Erscheinen jeweils besonders bekannt
gegeben wird, diese werden den Beziehern der
Zusammenstellung ohne weitere Anforderung,

von den KriegSamtstellen kostenfrei nachge¬
liefert. Für behördliche Dienststellen können
wie bisher besondere Abdrucke für den Dienst¬
gebrauch kostenfrei bei der Vordruck-Verwaltung
der KriegS-Rohstoff-Abteilung, Berlin L. W.
48, Verlag Hedemannstraße 10 angefordertwerden.

Kirchlich? Nackrtchten.
Französisch-reform. Gemeinde Friedrichsdorf.

Karfreitag,  den 29 März 1918.
9' /, Uhr: Gemeinsamer Deutscher Gottesdienst

anschließend Feier des Heil. Abendmahls.
8 Uhr abends : VorbereitungSgotteSdienstauf
das Heil. Abendmahl der Neukonsirmierten.

Methodisten,emrindr(Kapelle.)
Karfreitag.

Nachmittags 4 Uhr: Predigt.
Prediger A. Goebel.

Ostersonntag.
Vormittag 9' , Uhr: Konfirmationsfeier.

Mittag 12 Uhr: EonntagSschul».

Köpper».
Gründonnerstag,  den 28. März.

8‘/a Uhr abendS: Gottesdienst.
Karfreitag,  den 29. März.

8‘/> Uhr: Gottesdienst der Anstalt
Hüttenmühle -Neuefrld.
10 Uhr: Gottesdienst.

Darauf Beichte und heiliges Abendmahl.
1 Uhr: Gottesdienst in Friedrichsdorf-

Dillingen.

Methodistengemeinde Köppern, vahnhofstr. 5?.
Karfreitag.

AbendS 8 Uhr: Predigt.
Prediger 11. Goebel.

Ostersonntag.
Mittag » 1 Uhr: DonntagSfchul».

AbendS 8 Uhr: Predigt.
Prediger A. Goebel.

Edang. lnth. Gemeinde Seulberg.
Sonnabend Abend 8 Uhr und unmittelbar vor

der Abendmahlsfeier Beicht«.

ern.
wie
den
die

lufforderuug.
Alle diejenigen, welche noch e

Forderung an die Erben der v
lorbenen Eheleute Otto Grün,

haben, werden ersucht, dieselbe
rum 5. April 19JL8 an den V
Mund

Heinrich Roth
uzureichen.
Döpperni. T ., Frldbergstraße

Etwa 4000  q

. Wiesen

. E 'n«

Mgerhall
"20 nBJ?h"hof  Koppe
,f“ j™ Grundfläche
^mieten . Gebote >
r/ en  nur schriftlich

* * *•• Foiua
Foppern i. t.

Hof-Friieur
Karl Keflelldiläser
Bad Homburg,nomiennr.

Fernruf Nr. 317.

Spezialität:
Kraut -Frisuren

und Frisieren ganzer
Hochzeit- - Gesellschaften.

Sämereien
empfiehlt

W. Wagner,
Hauptstraße 31.

Ges. f. sogl . od. spät, ein einfach., ordentl.

Dienstmädchen
für Küche u. Haus eines kl. bess. Hotels
in Bad Homburg ; Gut . Lohn, gute Behandl.

Daselbst auch ein

Zimmermädchen
gesucht.
Europäischer Hos, Bad Homburg,

Ferdinandstraße 2.
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Alle Drucksachen
für den 6eschüHs-BedarI, für
Vereine, Behörden und Private
liefert in nornebmer und stil¬
gerechter Hnslflhrnag, In jeder
Hoflage, rasch nad preiswert
Bucti- und Kunstdrucken!
Scfiäfer&5ĉ M
Frledrichsdorl (Tannas)
Telefon 565,Hmt Horabnrgn.d,H.

mmmH



Statt Karten.

Emely Doerr
Alex Bernhard

Verlobte.

Bad Homburg Friedrichsdorf i. T.
Aärz 1918.

Holzversteigerimg.
Donnerstag , den 4. April , nachmittags 3 Uhr kommen

im Dillinger Gemeindewald
10 rm Knüppelholz

3500 WeUeu
zur öffentlichen Versteigerung.

Es sind nur hiesige Einwohner für sich oder hiesige Einwohner
steigerungsberechtigt. Zusammenkunft: Am Lohfchlag.

Friedrichsdorf, den 27. März 1918.

Der Km gerinn ster.
F o n c a r.

Meine Sprechstunden
finden täglich  von Uhr statt . •
w. RU BEERT, prakt.Zahnarzt. )i

Spar - und Keihkusse, Friedrichsdorf i. T.
Eingetr. Genoffenschaftm. b. H.

Einladung.
Am Donnerstag , den 28 . März 1918 findet im Gasthaus

,,Z « M Adler ", Hierselbst, abends 8st, Uhr die

Ordentliche General-Versamullnng
der Spar - nnd Leihkasse z« Friedrichsdorf, e. G. m. b. H.
statt. Die Mitglieder werden hierzu gebührend eingeladen unter
Bekanntgabe folgender

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Vorstandes über das Geschäftsjahr 1917 und

Vorlage der Bilanz.
2. Bericht des Aufsichtsrats über die stattgehabten Kassen- und

Bücherrevisionen und Antrag des Aufsichtsrats auf Genehmigung
der Bilanz und Entlastnngserteilung an den Vorstand.

3. Beschlußfassung über die Gewinnverteilung.
4. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern nebst einer Ersatzwahl-

Die zur Genehmigung stehende Tagesordnung nnd Bilanz
liegen zur Einsicht der Mitglieder im Kassenlokale der Sparkasse von
heute ab aus.

Friedrichsdorf i. T., den 20. März 1918.

Der Vorstand der Spar- nnd Leihkasse, e. G.m.b.H.
zu Friedrichsdorf.

O. Foucar Rudolf Garnier E . Victor Garnier
Vorsitzender. Gegeubuchführer. Rechner.

Ostcrverkelir 1918,
Alle verfügbaren Betriebsmittel müssen nach wie vor

in erster Linie Heereszwecken und zur Bewältigung des
Güterverkehrs dienen . Für den Personenverkehr zu Ostern
können daher besondere Vorkehrungen nicht getroffen
werden . Mit Unzuträglichkeiten aller Art, Zurückbleiben
beim Reiseantritt oder unterwegs muh gerechnet werden.
Alle nicht unbedingt nötigen Reisen mit der Eisenbahn
müssen unterbleiben.

Frankfurt (Main), im März 1918.

Königliche Eisenbahndirektion.

Zeichnungen
auf die8. Kriegsanleihe
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Haaptkasse
(Kheinstra&e 44), den sämtlichen Landesbankstellen und
Sammelstellen , sowie den Kommissaren und Vertretern
der Kassauischen Lebensvergicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung
auf die Kriegsanleihen werden 5 x/8°/o und, falls Landesbank-Schuld¬
verschreibungen verpfändet werden 5°/o berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir
auf Einhaltung der Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren
vorgenannten Zeichnungstellen erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 28. März
d. Js., sodafc für den Sparer kein Zinsverlust entsteht.

Zeichnern , denen sofortige Lieferung von Stücken erwünscht
ist, geben wir solche der Vi. Kriegsanleihe aus unseren Beständen
ab und zeichnen diese Beträge wieder auf VIII. Kriegsanleihe
für eigene Rechnung.

Kriegsanleihe-Versicherung.
3 Versicherungsmöglichkeiten:

mit Anzahlung — ohne Anzahlung — mit Prämienvorauszahlung
und Rückerstattung der unverbrauchten Prämien im Todesfälle,

Verlangen Sie unsere Drucksachen.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe -Versicherung überall gesucht.)

Wiesbaden, im März 1918.

Direktion der Nassauischen Landesbank.

Erhöhung des Einkommens
durch Versicherung von Leibrente bei der

Preusstschen Renten -Versicherungsarsstalt
Sofort beginnende gleichbleibende Rente für Männer:

beim Eintrittsalter (Jahre ): 50 | 55 | bO | 65 | 70 | 75
jährlich o/o der Einlage : 7,si8 | 8,m | 9, «u | 11,496j 14,196j 18,tso
Bei längerem Aufschub der Rentenzahlung wesentlich höhere Sätze. ;

Für Frauen gelten besondere Tarife.
Vermögenswerte Ende 1916: 124 Millionen Mark.
Tarife und nähere Auskunft durch:

Arthur Berthold , Kfm. in Bad Homburg, Louisenstr. 48

NotiZ.
Am 26. März 1918 ist eine „Bekanntmachung Nr. M.

18. K. N. A., betreffend Beschlagnahme, Enteignung und MeldepfüA
von Eiurichtiingsgegcnständcn bezw. freiwillige Ablieferung auch cßIt
anderen Gegenständen ans Kupfer, Kupserlegierungen, Nickel, Ni<W
legiernngen, Aluminium und Zinn ", erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblätter»!
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps,
Verantwortlich für Redaktion W. Schmidt. Druck und Verlag Schäfer & Schmidt Friedrichsdorf (Taunus ).
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